
9. Satzung zur Änderung zur
Trinkwassergebührensatzung des 

Trink- und Abwasserzweckverbands 
Luckau

Präambel

Die Verbandsversammlung des Trink- und Abwasserzweckver-
bandes Luckau hat in ihrer Sitzung am 04.12.2024 folgende 9. 
Satzung zur Änderung der Trinkwassergebührensatzung vom 
10.12.2014 beschlossen:

Artikel 1

Die Trinkwassergebührensatzung vom 10.12.2014, zuletzt 
geändert mit der 8. Satzung zur Änderung der Trinkwasser-
gebührensatzung vom 11.12.2023 wird wie folgt geändert:

§ 4 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Mengengebühr* beträgt 3,21 €/m³ * (3,00 €/m³ netto zzgl. 
derzeit 7 % Ust. von 0,21 €/m³).

* Rundungsdifferenzen können auftreten“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig wird 
die 8. Satzung zur Änderung der Trinkwassergebührensatzung 
vom 11.12.2023 des Trink- und Abwasserzweckverbandes Lu-
ckau außer Kraft gesetzt.

Luckau, den 04.12.2024

gez. Ladewig
Verbandsvorsteher

Schmutzwassergebührensatzung des 
Trink- und Abwasserzweckverbands 

Luckau
Aufgrund der §§ 3 und 12 der Kommunalverfassung des Lan-
des Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.12.2007 (GVBl. I/07, Nr. 19. S. 286), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], 
S.6), der §§ 12 Abs. 2 und 18 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg vom 10.07.2014 
(GVBl. I/14, Nr. 32) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I/04, Nr. 8, 
S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. 
Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 36]) hat die Verbandsversammlung 
des Trink- und Abwasserzweckverbandes Luckau in ihrer Sit-
zung am 04.12.2024 die folgende Schmutzwassergebührensat-
zung beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Allgemeine Bestimmungen

(1) Der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau – nachfol-
gend Zweckverband – betreibt nach Maßgabe der Schmutz-
wasserbeseitigungssatzung in der jeweils geltenden Fas-
sung zur Beseitigung des im Verbandsgebiet anfallenden 
Schmutzwassers
a. eine Anlage zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung im 

Verbandsgebiet des ehemaligen Trink- und Abwasser-
zweckverbandes Crinitz und Umgebung per 30.06.2013 
mit der Gemeinde Crinitz sowie den Ortsteilen Ber-
gen und Fürstlich Drehna der Stadt Luckau (zentrale 
Schmutzwasseranlage Crinitz), 

b. eine Anlage zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung im 
übrigen Verbandsgebiet (zentrale Schmutzwasseranlage 
Luckau)

c. eine Anlage zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung 
im gesamten Verbandsgebiet (dezentrale Schmutzwas-
seranlage Luckau)

 als jeweils rechtlich selbstständige öffentliche Einrichtung.
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(2) Der Zweckverband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 
Benutzungsgebühren (Schmutzwassergebühr) als Gegen-
leistung für die Inanspruchnahme der in Abs. 1 Buchst. a) 
bis c) genannten zentralen und dezentralen Schmutzwasser-
anlagen.

§ 2
Schmutzwassergebühr

(1) Die Schmutzwassergebühr gliedert sich in eine Grundgebühr 
und eine Mengengebühr.

(2) Die Grundgebühr ist unabhängig von der tatsächlichen 
Menge entsorgten Schmutzwassers oder Fäkalschlamms 
zu entrichten und dient zur anteiligen Deckung der fixen 
Kosten der Schmutzwasserbeseitigung im Zweckverband 
(Vorhaltekosten). 

II. Schmutzwassergebühr für die
Inanspruchnahme der zentralen

Schmutzwasseranlagen

§ 3
Grundgebühr für die Inanspruchnahme

der zentralen Schmutzwasseranlagen

(1) Die Grundgebühr für die Inanspruchnahme der Vorhalteleis-
tungen der in § 1 Abs. 1 Buchst. a. und b. genannten zentra-
len Schmutzwasseranlagen bemisst sich nach der Leistung 
des auf dem Grundstück verwendeten Wasserzählers.
a. Befindet sich auf dem Grundstück ein Wasserzähler mit 

einer Dimensionierung nach der Nenndurchflussleistung 
(Qn), ist die monatliche Grundgebühr nach der Nennleis-
tung zu ermitteln.

b. Befindet sich auf dem Grundstück ein Wasserzähler mit 
einer Dimensionierung nach der Dauerdurchflussleistung 
(Q 3), ist die monatliche Grundgebühr nach der Dauer-
durchflussleistung zu ermitteln.

(2) Befinden sich auf dem Grundstück mehrere Wasserzähler, 
die nicht Unterzähler sind, so bemisst sich die Grundgebühr 
nach der Summe der Leistungen der einzelnen Wasserzähler. 
Entspricht die Summe der Leistungen der Wasserzähler nicht 
einer Größenklasse nach Abs. 4 bzw. Abs. 5, wird auf die 
nächst kleinere Größenklasse abgerundet.

(3) Bei Grundstücken, auf denen kein Wasserzähler vorhanden 
ist, wird die Grundgebühr nach derjenigen Leistung des 
Wasserzählers berechnet, der zuletzt auf dem Grundstück in-
stalliert war. Lässt sich für solche Grundstücke die Leistung 
des zuletzt installierten Wasserzählers nicht ermitteln, wird 
eine Leistung von Q 3 = 4 zugrunde gelegt, es sei denn, auf 
dem Grundstück fällt so viel Trinkwasser an bzw. fiele im 
Falle eines Gebäudeleerstandes nach der möglichen Nutzung 
an, dass der Einbau eines größeren Wasserzählers erforder-
lich wäre. In diesem Fall gelten die Gebührensätze nach Abs. 
4 bzw. 5 für die erforderliche Leistung eines Wasserzählers.

 
(4) Die Grundgebühr für die Inanspruchnahme der zentralen 

Schmutzwasseranlage Crinitz beträgt je Monat bei einer 
Leistung des verwendeten Wasserzählers 

  Nenndurchfluss / Grundgebühr
  Dauerdurchfluss in €/Monat
  Qn 2,5 24,45
  Q 3 = 4 24,45
  Qn 6 58,68
  Q 3 = 10 61,13
  Qn 10 97,80
  Q 3 = 16 97,80
  Qn 15 146,70
  Q 3 = 25 152,81
  Qn 25 244,50
  Q 3 = 40 244,50
  Qn 40 391,20
  Q 3 = 63 385,09
  Qn 60 586,80
  Q 3 = 100 611,25
  Qn 150 1.467,00
  Q 3 = 160 978,00
  Qn 250 2.445,00
  Q 3 = 250 1.528,13
  Qn 400 3.912,00
  Q 3 = 400 2.445,00

(5) Die Grundgebühr für die Inanspruchnahme der zentralen 
Schmutzwasseranlage Luckau beträgt je Monat bei einer 
Leistung des verwendeten Wasserzählers 

  Nenndurchfluss / Grundgebühr
  Dauerdurchfluss in €/Monat
  Qn 2,5 20,00
  Q 3 = 4 20,00
  Qn 6 48,00
  Q 3 = 10 50,00
  Qn 10 80,00
  Q 3 = 16 80,00
  Qn 15 120,00
  Q 3 = 25 125,00
  Qn 25 200,00
  Q 3 = 40 200,00
  Qn 40 320,00
  Q 3 = 63 315,00
  Qn 60 480,00
  Q 3 = 100 500,00
  Qn 150 1.200,00
  Q 3 = 160 800,00
  Qn 250 2.000,00
  Q 3 = 250 1.250,00
  Qn 400 3.200,00
  Q 3 = 400 2.000,00

(6) Entsteht oder endet die Grundgebührenpflicht nach § 5 im lau-
fenden Kalenderjahr, wird die Grundgebühr entsprechend den 
Gebührensätzen in Abs. 4 oder 5 nach Tagen anteilig berechnet.

§ 4
Mengengebühr für die Inanspruchnahme

der zentralen Schmutzwasseranlagen

(1) Die Mengengebühr für die Inanspruchnahme der in § 1 
Abs. 1 Buchst. a. und b. genannten zentralen Schmutzwas-
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seranlagen berechnet sich nach der Schmutzwassermenge, 
die im Erhebungszeitraum in die zentrale Schmutzwasser-
anlage gelangt. Berechnungseinheit für die Mengengebühr 
ist ein Kubikmeter (m³) Schmutzwasser.

(2) Als in die zentrale Schmutzwasseranlage gelangt gelten:
a. die dem Grundstück aus der öffentlichen Trinkwasser-

versorgungsanlage zugeführte und durch Wasserzähler 
ermittelte Wassermenge abzüglich der Menge gemäß 
Abs. 5 Satz 1,

b. die auf dem Grundstück gewonnene oder dem Grund-
stück sonst zugeführte Wassermenge abzüglich der 
Menge gemäß Abs. 5 Satz 1 (z. B. aus privaten Was-
serversorgungsanlagen, als Brauchwasser verwendetes 
Niederschlagswasser oder rechtswidrig in die zentra-
le Schmutzwasseranlage eingeleitetes Niederschlags-, 
Drainage-, Grund- oder Quellwasser),

c. die tatsächlich eingeleitete Schmutzwassermenge bei Be-
stehen einer geeichten und von dem Zweckverband zu-
gelassenen Schmutzwassermengenmesseinrichtung.

(3) Die Wassermenge nach Abs. 2 Buchst. b. und die Schmutz-
wassermenge nach Abs. 2 Buchst. c. hat der Gebührenpflich-
tige dem Zweckverband für das abgelaufene Kalenderjahr in-
nerhalb des folgenden Monats schriftlich anzuzeigen, sofern 
der Zweckverband oder die von ihm Beauftragten diese nicht 
selbst abliest. Die Wassermenge nach Abs. 2 Buchst. b. und die 
Schmutzwassermenge nach Abs. 2 Buchst. c. sind durch einen 
Wasserzähler bzw. eine Schmutzwassermengenmess-einrich-
tung nachzuweisen, die der Gebührenpflichtige auf seine Kos-
ten einbauen lassen muss. Der Wasserzähler bzw. die Schmutz-
wassermengenmesseinrichtung muss den Bestimmungen des 
Eichgesetzes in der jeweils geltenden Fassung entsprechen und 
vom Zweckverband verplombt werden. Wenn der Zweckver-
band auf solche Messeinrichtungen im begründeten Einzelfall 
verzichtet, kann er als Nachweis für die Wassermenge nach 
Abs. 2 Buchst. b. und die Schmutzwassermenge nach Abs. 2 
Buchst. c. prüfbare Unterlagen verlangen.

(4) Hat ein Wasserzähler oder eine Schmutzwassermengenmess-
einrichtung nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, 
so wird die in die zentrale Schmutzwasseranlage gelangte 
Schmutzwassermenge vom Zweckverband insbesondere 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Schmutz-
wassermenge des vorhergehenden Abrechnungszeitraums 
und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des 
Gebührenpflichtigen geschätzt. 

 Geschätzt wird auch, wenn die Ablesung des Wasserzählers 
bzw. der Schmutzwassermengenmesseinrichtung nicht er-
möglicht wird. Geschätzt wird die angefallene Schmutzwas-
sermenge auch im Falle des Abs. 2 Buchst. b., wenn kein 
Wasserzähler zur Messung der gewonnenen bzw. sonst zu-
geführten Wassermenge vorhanden ist.

(5) Wassermengen, die nachweislich nicht in die zentrale 
Schmutzwasseranlage gelangt sind, werden auf Antrag ab-
gesetzt. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Ablauf 
des für die Veranlagung maßgeblichen Kalenderjahres beim 
Zweckverband einzureichen. Für den Nachweis gilt Abs. 3 
Sätze 2 bis 4 sinngemäß. Kann der Nachweis für Wasser-
mengen nach Satz 1 nicht durch technische Messeinrich-
tungen geführt werden, ist der Gebührenpflichtige zu einer 
anderweitigen Nachweisführung berechtigt.

(6) Der Zweckverband kann von den Gebührenpflichtigen zum 
Nachweis der eingeleiteten oder abzusetzenden Schmutz-
wassermenge amtliche Gutachten verlangen, sofern kein 
ausreichender Nachweis geführt wird. Die Kosten hierfür 
trägt grundsätzlich der Gebührenpflichtige.

(7) Für die Inanspruchnahme der zentralen Schmutzwasseranla-
ge Luckau gelten die folgenden Mengengebühren:
a. Die Mengengebühr beträgt ab dem 01.01.2025 bei 

Grundstücken, für die kein Beitrag zum Ersatz des Auf-
wandes für die Herstellung der zentralen Schmutzwas-
seranlage Luckau gezahlt wurde 6,63 € je m³.

b. Die Mengengebühr beträgt ab dem 01.01.2025 bei 
Grundstücken, für die ein Beitrag zum Ersatz des Auf-
wandes für die Herstellung der zentralen Schmutzwas-
seranlage Luckau gezahlt wurde, 6,00 € je m³.

(8) Für die Inanspruchnahme der zentralen Schmutzwasseranla-
ge Crinitz gelten die folgenden Mengengebühren:
a. Die Mengengebühr beträgt ab dem 01.01.2025 bei 

Grundstücken, für die kein Beitrag zum Ersatz des Auf-
wandes für die Herstellung der zentralen Schmutzwas-
seranlage Crinitz gezahlt wurde, 4,94 € je m³.

b. Die Mengengebühr beträgt ab dem 01.01.2025 bei 
Grundstücken, für die ein Beitrag zum Ersatz des Auf-
wandes für die Herstellung der zentralen Schmutzwas-
seranlage Crinitz gezahlt wurde, 4,32 je m³.

§ 5
Entstehung und Beendigung der

Gebührenpflicht bei Inanspruchnahme der
zentralen Schmutzwasseranlagen

(1) Die Gebührenpflicht für die Grundgebühr entsteht bei 
den in § 1 Abs. 1 Buchst. a. und b. genannten zentralen 
Schmutzwasseranlagen, sobald das Grundstück an die zen-
trale Schmutzwasseranlage (unmittelbar oder mittelbar über 
ein anderes Grundstück) angeschlossen ist; die Gebühren-
pflicht für die Mengengebühr entsteht, sobald der zentralen 
Schmutzwasseranlage von dem Grundstück Schmutzwasser 
zugeführt wird.

(2) Die Gebührenpflicht nach Abs. 1 endet für die Grundgebühr 
mit der Beseitigung des Hausanschlusses an die zentrale 
Schmutzwasseranlage; für die Mengengebühr endet die Ge-
bührenpflicht, sobald der zentralen Schmutzwasseranlage 
kein Schmutzwasser mehr zugeführt wird.

III. Schmutzwassergebühr für die Inanspruch-
nahme der dezentralen Schmutzwasseranlagen

§ 6
Grundgebühr für die Inanspruchnahme
der dezentralen Schmutzwasseranlagen

(1) Die Grundgebühr für die Inanspruchnahme der Vorhalteleis-
tungen der in § 1 Abs. 1 Buchst. c. genannten dezentralen 
Schmutzwasseranlage bemisst sich nach der Leistung des 
auf dem Grundstück verwendeten Wasserzählers. 
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a. Befindet sich auf dem Grundstück ein Wasserzähler mit 
einer Dimensionierung nach der Nenndurchflussleistung 
(Qn), ist die monatliche Grundgebühr nach der Nennleis-
tung zu ermitteln.

b. Befindet sich auf dem Grundstück ein Wasserzähler mit 
einer Dimensionierung nach der Dauerdurchflussleistung 
(Q 3), ist die monatliche Grundgebühr nach der Dauer-
durchflussleistung zu ermitteln.

 Für die Schlammentsorgung aus Kleinkläranlagen erhebt der 
Zweckverband keine Grundgebühr.

(2) Befinden sich auf dem Grundstück mehrere Wasserzähler, 
die nicht Unterzähler sind, so wird die Grundgebühr nach 
der Summe der Leistungen der einzelnen Wasserzähler be-
messen. Entspricht die Summe der Leistungen der Wasser-
zähler nicht einer Größenklasse nach Abs. 4 bzw. Abs. 5, 
wird auf die nächst kleinere Größenklasse abgerundet.

(3) Bei Grundstücken, auf denen kein Wasserzähler vorhanden 
ist, wird die Grundgebühr nach derjenigen Leistung des Was-
serzählers berechnet, der zuletzt auf dem Grundstück instal-
liert war. Lässt sich für solche Grundstücke die Leistung des 
zuletzt installierten Wasserzählers nicht ermitteln, wird eine 
Leistung von Q 3 = 4 zugrunde gelegt, es sei denn, auf dem 
Grundstück fällt so viel Trinkwasser an bzw. fiele im Falle 
eines Gebäudeleerstandes nach der möglichen Nutzung an, 
dass der Einbau eines größeren Wasserzählers erforderlich 
wäre. In diesem Fall gelten die Gebührensätze nach Abs. 4 
bis 5 für die erforderliche Leistung eines Wasserzählers.

(4) Die Grundgebühr für die Inanspruchnahme der dezentralen 
Schmutzwasseranlage Luckau beträgt je Monat bei einer ab-
flusslosen Sammelgrube und bei einer Leistung des verwen-
deten Wasserzählers  

  Nenndurchfluss / Grundgebühr
  Dauerdurchfluss in €/Monat
  Qn 2,5 4,98
  Q 3 = 4 4,98
  Qn 6 11,95
  Q 3 = 10 12,45
  Qn 10 19,92
  Q 3 = 16 19,92
  Qn 15 29,88
  Q 3 = 25 31,13
  Qn 25 49,80
  Q 3 = 40 49,80
  Qn 40 79,68
  Q 3 = 63 78,44
  Qn 60 119,52
  Q 3 = 100 124,50
  Qn 150 298,80
  Q 3 = 160 199,20
  Qn 250 498,00
  Q 3 = 250 311,25
  Qn 400 796,80
  Q 3 = 400 498,00

(5) Entsteht oder endet die Grundgebührenpflicht nach § 10 im 
laufenden Kalenderjahr, wird die Grundgebühr entsprechend 
den Gebührensätzen in Abs. 4 bis 5 nach Tagen anteilig be-
rechnet.

§ 7
Gebührenmaßstab für die mengenbezogene

Entsorgung bei Kleinkläranlagen

Die Mengengebühr für die Inanspruchnahme der in § 1 Abs. 1 
Buchst. c. genannten dezentralen Schmutzwasseranlage berech-
net sich bei Kleinkläranlagen nach dem Rauminhalt des nicht se-
parierten Klärschlamms, der vom Zweckverband oder von einem 
Beauftragten des Zweckverbandes abgenommen und abgefahren 
wird. Berechnungseinheit ist ein halber Kubikmeter (1/2 m³). 

§ 8
Gebührenmaßstab für die mengenbezogene
Entsorgung bei abflusslosen Sammelgruben

(1) Die Mengengebühr für die Inanspruchnahme der in § 1 Abs. 1 
Buchst. c. genannten dezentralen Schmutzwasseranlage be-
rechnet sich bei abflusslosen Sammelgruben nach der Schmutz-
wassermenge, die im Erhebungszeitraum in die dezentrale 
Schmutzwasseranlage gelangt. Berechnungseinheit für die 
Mengengebühr ist ein Kubikmeter (m³) Schmutzwasser.

(2) Als in die dezentrale Schmutzwasseranlage gelangt gelten
a. die dem Grundstück aus der öffentlichen Trinkwasser-

versorgungsanlage zugeführte und durch Wasserzähler 
ermittelte Wassermenge abzüglich der Menge gemäß § 4 
Abs. 5 Satz 1,

b. die auf dem Grundstück gewonnene oder dem Grund-
stück sonst zugeführte Wassermenge (z. B. aus privaten 
Wasserversorgungsanlagen, als Brauchwasser verwende-
tes Niederschlagswasser oder rechtswidrig in die dezen-
trale Schmutzwasseranlage eingeleitetes Niederschlags-, 
Drainage-, Grund- oder Quellwasser) abzüglich der 
Menge gemäß § 4 Abs. 5 Satz 1,

c. die tatsächlich eingeleitete Schmutzwassermenge bei Be-
stehen einer geeichten und von dem Zweckverband zu-
gelassenen Schmutzwassermengenmesseinrichtung. 

(3) § 4 Abs. 3 bis 5 gelten entsprechend. Ergänzend zu § 4 Abs. 
4 kann die als in die dezentrale Schmutzwasseranlage gelangt 
geltende Menge vom Zweckverband geschätzt werden, wenn 
sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasser-
zähler nicht den tatsächlichen und schmutzwasserrelevanten 
Verbrauch angibt. Konkrete Anhaltspunkte liegen insbesonde-
re dann vor, wenn die anhand der Entsorgungsnachweise des 
vom Zweckverband beauftragten Entsorgungs-unternehmens 
ermittelte tatsächlich abgefahrene Menge die Menge nach § 8 
Abs. 2 übersteigt. In diesem Fall kann abweichend von § 8 
Abs. 2 diese tatsächlich abgefahrene und durch Entsorgungs-
nachweise des vom Zweckverband beauftragten Entsorgungs-
unternehmens ermittelte Abfuhrmenge zum Maßstab der 
Schätzung nach § 4 Abs. 4 Satz 1 gemacht werden. 

§ 9
Gebührensätze für die mengenbezogene

Entsorgung bei abflusslosen Sammelgruben und 
Kleinkläranlagen

(1) Die Mengengebühr für die Inanspruchnahme der dezentralen 
Schmutzwasseranlage Luckau beträgt: 
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a. ab dem 01.01.2025 für die Entsorgung von Schmutz-
wasser aus abflusslosen Sammelgruben 10,79 € je m³ der 
nach § 8 ermittelten Schmutzwassermenge.

b. für die Entsorgung von nicht separierten Klärschlamm 
aus einer Kleinkläranlage mit biologischer Reinigungs-
stufe 51,34 € je ½ m³ der nach § 7 ermittelten Menge.

(2) In den nach Abs. 1 genannten Mengengebühren ist das Ab-
saugen mit einem Schlauch bis zu 20 m Länge enthalten. 
Muss für das Absaugen ein längerer Schlauch verwendet 
werden, so erhöht sich für jeden weiteren Meter Schlauch-
länge die Gebühr um 2,80 €.

(3) Für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Entsor-
gung von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben 
oder Klärschlamm aus Kleinkläranlagen infolge von Havarie 
und Notdiensten erhebt der TAZV Luckau nach Abs.4 Zu-
satzgebühren nach dem zusätzlich benötigten Zeitaufwand.

(4) Die Zusatzgebühr für Mehraufwendungen gemäß Abs. 3 
beträgt je angefangene Stunde:
a. Havariedienst Montag bis Freitag von 06:00 – 20:00 Uhr: 

45,00 €.
b. Notdienst Montag bis Freitag von 20:00 – 06:00 Uhr: 

80,00 €.
c. Notdienst an Samstagen, Sonn- und Feiertagen: 110,00 €.

§ 10
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht
bei Inanspruchnahme der dezentralen Schmutz-

wasseranlagen

(1) Die Gebührenpflicht für die Grundgebühr entsteht bei der in 
§ 1 Abs. 1 Buchst. c. genannten dezentralen Schmutzwasser-
anlage, sobald auf dem Grundstück Schmutzwasser in die 
abflusslose Sammelgrube eingeleitet wird; die Gebühren-
pflicht für die Mengengebühr entsteht, sobald der Zweck-
verband zur Entsorgung das Schmutzwasser aus der abfluss-
losen Sammelgrube oder den nicht separierten Klärschlamm 
aus der Kleinkläranlage entnimmt. 

(2) Die Gebührenpflicht für die Grundgebühr endet bei der in 
§ 1 Abs. 1 Buchst. c. genannten dezentralen Schmutzwasser-
anlage, sobald die abflusslose Sammelgrube außer Betrieb 
genommen wird; die Gebührenpflicht für die Mengengebühr 
endet, sobald der öffentlichen Einrichtung kein Schmutz-
wasser oder Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen mehr zu-
geführt wird. 

IV. Bestimmungen zur Erhebung der
Schmutzwassergebühr für die zentralen und die 

dezentralen Schmutzwasseranlagen

§ 11
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Inanspruch-
nahme der in § 1 Abs. 1 genannten Schmutzwasseranlagen 
Eigentümer des Grundstücks ist. Ist für das Grundstück ein 
Erbbaurecht bestellt, so tritt an die Stelle des Grundstücks-
eigentümers der Erbbauberechtigte. Besteht für das Grund-

stück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an die Stelle 
des Grundstückseigentümers. Nutzer sind die in § 9 des Sa-
chenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21.09.1994 (BGBl. I 
S. 2457) genannten natürlichen oder juristischen Personen 
des privaten und des öffentlichen Rechts. Die Gebühren-
pflicht dieses Personenkreises entsteht nur, wenn zum Zeit-
punkt des Erlasses des Gebührenbescheides das Wahlrecht 
über die Bestellung eines Erbbaurechts oder den Ankauf des 
Grundstücks gemäß den §§ 15 und 16 des Sachenrechtsbe-
reinigungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen den Anspruch 
des Nutzers keine der nach dem Sachenrechtsbereinigungs-
gesetz statthaften Einreden und Einwendungen geltend ge-
macht worden sind. 

 Ist der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Nut-
zer nicht zu ermitteln, so tritt an deren Stelle der sonstige 
Grundstücksnutzer.

(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

(3) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebühren-
pflicht mit dem Zeitpunkt der Rechtsnachfolge auf den neu-
en Gebührenpflichtigen über. 

§ 12
Erhebungszeitraum, Veranlagung, Fälligkeit und 

Vorauszahlungen

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.

(2) Die Gebührenschuld entsteht mit Ablauf des Erhebungs-
zeitraumes. Endet die Gebührenpflicht vor Ablauf des Er-
hebungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit Ablauf 
des Tages, an dem die Gebührenpflicht gemäß § 5 bzw. § 10 
endet. Bei einem Wechsel des Gebührenpflichtigen vor Ab-
lauf des Erhebungszeitraumes entsteht die Gebührenschuld 
für den bisherigen Gebührenpflichtigen mit Ablauf des Ta-
ges, an dem die Gebührenpflicht auf den neuen Gebühren-
pflichtigen übergegangen ist. Nach Entstehen wird die Ge-
bührenschuld durch Gebührenbescheid des Zweckverbandes 
festgesetzt.

(3) Die Schmutzwassergebühr für die zentrale und dezentrale 
Schmutzwasseranlage Luckau wird zwei Wochen nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

(4) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes zu erwar-
tende Schmutzwassergebühr für die zentrale und dezentrale 
Schmutzwasseranlage Luckau erhebt der Zweckverband an-
gemessene Vorauszahlungen. Diese werden regelmäßig mit 
dem Gebührenbescheid nach Abs. 2 auf der Grundlage der 
Vorjahresdaten festgesetzt. Sie sind fällig in der im Gebüh-
renbescheid genannten Höhe, die einem Sechstel des Vorjah-
resbetrages entspricht, jeweils zum 15. des 2., 4., 6., 8. und 
10. Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides. 

(5) Entsteht die Gebührenpflicht erstmals im Laufe eines Kalen-
derjahres, so wird der Vorauszahlung neben der Leistung des 
auf dem Grundstück vorhandenen Wasserzählers diejenige 
Schmutzwassermenge zugrunde gelegt, welche der pauscha-
lierten personenbezogenen Durchschnittsmenge entspricht 
bzw. den Erfahrungswerten vergleichbarer Gebührenpflich-
tiger. Die Höhe wird durch Bescheid festgesetzt. Abs. 4 
Satz 3 gilt entsprechend. 



Amtsblatt Nr. 17/2024 -6- Amt Kleine Elster (Niederlausitz)

§ 13
Auskunfts- und Duldungspflichten

Die Gebührenpflichtigen haben dem Zweckverband jede Aus-
kunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Ge-
bühren nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel der 
Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem Zweckverband so-
wohl vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines 
Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück Anla-
gen vorhanden, die die Berechnung der Gebühren beeinflussen, 
so hat der Gebührenpflichtige dies unverzüglich dem Zweckver-
band schriftlich anzuzeigen; diese Verpflichtung besteht für ihn, 
wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt 
werden. Die Gebührenpflichtigen haben zu dulden, dass Beauf-
tragte des Zweckverbandes das Grundstück betreten, um die Be-
messungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen.

§ 14
Datenverarbeitung, sprachliche Gleichstellung

(1) Die zur Erfüllung der Pflichten aus dieser Satzung erforderli-
chen personen- und grundstücksbezogenen Daten werden nach 
den Bestimmungen des Brandenburgischen Datenschutzgeset-
zes in der jeweils geltenden Fassung verarbeitet, soweit dies zur 
Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes notwendig ist.

(2) Sämtliche in der männlichen Form gebrauchten Amts-, 
Funktions- und Personenbezeichnungen gelten auch in der 
weiblichen Sprachform.

§ 15
Mandat der DNWAB

Der Zweckverband hat die Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasser-
betriebsgesellschaft mbH (DNWAB), Köpenicker Straße 25, 
15711 Königs Wusterhausen mit der Durchführung des Abgabe-
verfahrens (§ 9 des Verwaltungsverfahrensgesetzes) unter dem 
Namen des Zweckverbandes für Abgaben nach dieser Satzung 
nach Maßgabe von § 12 e) Abs. 2 KAG beauftragt.

§ 16
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer: 
a. als Gebührenpflichtiger oder bei der Wahrnehmung der 

Angelegenheiten eines Gebührenpflichtigen vorsätzlich 
oder leichtfertig
aa. dem Zweckverband über gebührenrechtlich erhebli-

che Tatsachen unrichtige oder unvollständige Anga-
ben macht oder 

ab. den Zweckverband über gebührenrechtlich erhebli-
che Tatsachen in Unkenntnis lässt 

 und dadurch ermöglicht, Gebühren zu verkürzen oder 
nicht gerechtfertigte Gebührenvorteile für sich oder ei-
nen anderen zu erlangen,

b. entgegen § 4 Absatz 3 Satz 2 vorsätzlich oder fahrlässig 
keine Messevorrichtung installiert,

c. entgegen § 13 Abs. 1 vorsätzlich oder fahrlässig seiner 
Auskunftspflicht nicht nachkommt, 

d. entgegen § 13 Satz 2 vorsätzlich oder fahrlässig den 
Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht 
oder nicht rechtzeitig anzeigt,

e. entgegen § 13 Satz 3 vorsätzlich oder fahrlässig dem 
Zweckverband das Vorhandensein, die Schaffung, Än-
derung oder Beseitigung von Anlagen nicht oder nicht 
rechtzeitig anzeigt,

f. entgegen § 13 Satz 4 vorsätzlich nicht duldet, dass Be-
dienstete oder Beauftragte des Zweckverbandes das 
Grundstück betreten.

(2) Ordnungswidrigkeiten im Sinne von Abs. 1 Buchst. a. kön-
nen mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 €, Ordnungswidrig-
keiten im Sinne von Abs. 1 Buchst. b. bis f. mit einer Geld-
buße bis zu 1.000,00 € geahndet werden.

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gel-
tenden Fassung findet Anwendung; zuständige Verwaltungs-
behörde ist der Verbandsvorsteher.

§ 17
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Die Schmutz-
wassergebührensatzung vom 15.05.2024 tritt mit Inkrafttre-
ten dieser Satzung außer Kraft.

Luckau, den 04.12.2024

gez. Ladewig
Verbandsvorsteher

Verwaltungsgebührensatzung des 
Trink- und Abwasserzweckverbandes 

Luckau 
 
Aufgrund der §§ 3 und 12 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.2007 
(GVBl. I/07, Nr. 19. S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S.6), der §§ 12 
Abs. 2 und 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
im Land Brandenburg vom 10.07.2014 (GVBl. I/14, Nr. 32) und 
der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.03.2004 (GVBl. I/04, Nr. 8, S. 174), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 31]) 
hat die Verbandsversammlung des Trink- und Abwasserzweck-
verbandes Luckau in ihrer Sitzung am 04.12.2024 die folgende 
Verwaltungsgebührensatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gebührenpflichtige Leistungen 

 
(1) Für Verwaltungstätigkeiten im eigenen Wirkungskreis des 

TAZV Luckau (nachfolgend jeweils Zweckverband) werden 
nach dieser Satzung Gebühren und Auslagen (nachfolgend 
Kosten) erhoben.

 Die Erhebung von Gebühren aufgrund anderer Rechtsvor-
schriften für besondere Leistungen, die in dem Gebühren-
tarif nicht aufgeführt sind, bleibt unberührt. 
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(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer 
kostenpflichtigen Verwaltungstätigkeit gerichteter Antrag 
abgelehnt oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit vor 
der Entscheidung zurückgenommen wird.

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren ist verpflichtet, 

a. wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben hat 
oder zu wessen Gunsten sie vorgenommen wird, 

b. wer die Verwaltungsgebühren durch eine vor der zustän-
digen Behörde abgegebene oder ihr mitgeteilte Erklä-
rung übernommen hat, 

c. wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet. 

 
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.  

§ 3 
Höhe der Gebühr 

(1) Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der Anlage.  Bei meh-
reren gebührenpflichtigen Leistungen entstehen Gebühren 
einzeln nach den jeweiligen Tarifnummern der Anlage. 

(2) Für Leistungen, für welche die Anlage einen Gebührenrah-
men oder eine Bemessung nach Stundensätzen vorsieht, sind 
bei der Festsetzung der Gebühr die Vorbereitungszeit und die 
wirtschaftliche oder sonstige Bedeutung der Leistung zu be-
rücksichtigen. 

§ 4 
Gebührenfreiheit 

 
Gebührenfrei sind: 
a) Leistungen, für die nach gesetzlichen Vorschriften sachliche 

oder persönliche Gebührenfreiheit besteht, 
b) Leistungen im Rahmen der Amtshilfe, 
c) Leistungen, die überwiegend im öffentlichen Interesse lie-

gen (Beispiele: Wirtschaftsförderung, Wissenschaft etc.), 
d) mündliche Auskünfte, 
e) Angestellten, Arbeitern, Ruhrgeldempfängern und deren 

Hinterbliebenen, sowie sie sich auf das bestehende oder frü-
here Dienst- oder Arbeitsverhältnis beziehen, 

f) mündliche Auskünfte.
Von der Erhebung einer Gebühr kann außer in den Satz 1 ge-
nannten Fällen ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn da-
ran ein öffentliches Interesse besteht.
 

§ 5 
Auslagen 

 
(1) Auslagen, die im Zusammenhang mit der Leistung stehen, 

sind zu ersetzen, auch wenn der Zahlungspflichtige von der 
Errichtung der Gebühr befreit ist. Auslagen können auch 
demjenigen auferlegt werden, der sie durch unbegründete 
Einwände verursacht hat. Zu ersetzen sind insbesondere 
a. im Einzelfall besonders hohe Kosten für die Inanspruch-

nahme von Kommunikationstechnik und Zustellungs-
kosten, 

b. Kosten öffentlicher Bekanntmachungen, 

c. Zeugen- und Sachverständigenkosten, 
d. die bei Dienstgeschäften den beteiligten Verwaltungsan-

gehörigen zustehenden Reisekostenvergütungen, 
e. Kosten für Beförderung oder Verwahrung von Sachen,
f. Sperrkosten. 

 
(2) Für den Ersatz der Auslagen gelten die Vorschriften über die 

Erhebung der Gebühren entsprechend. 

§ 6 
Billigkeitsmaßnahmen 

 
Gebühren und Auslagen können auf Antrag ganz oder teilweise 
erlassen werden, wenn dies aus Gründen der Billigkeit, insbe-
sondere zur Vermeidung sozialer Härten, geboten ist. 
 

§ 7
Entstehung der Kostenschuld

(1) Die Gebührenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig 
ist, mit dessen Eingang beim Zweckverband, im Übrigen mit 
der Beendigung der gebührenpflichtigen Verwaltungstätig-
keit oder mit der Rücknahme des Antrags.

(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit 
der Aufwendung des zu erstattenden Betrages, in den Fällen 
des § 5 Abs.1 Buchstabe a) bis f) mit der Beendigung der ge-
bührenpflichtigen Verwaltungstätigkeit.

§ 8 
Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühr wird zwei Wochen nach Bekanntgabe des Ge-

bührenbescheides fällig. 
 
(2) Vor Fälligkeit kann von dem Gebührenschuldner eine Si-

cherheitsleistung bis zur Höhe der für die Leistung entste-
henden Gebühr verlangt werden. 

 
(3) Der Gebührenschuldner hat Anspruch auf eine Quittung. 
 

§ 9 
Betreibung 

 
Die Gebühren können nach dem Verwaltungsvollstreckungsge-
setz im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden. 

§10 
Inkrafttreten 

 
Die Verwaltungsgebührensatzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. Die Verwaltungsgebührensatzung, be-
schlossen am 30.11.2011, tritt mit Inkrafttreten dieser Satzung 
außer Kraft. 
 

Luckau, den 04.12.2024 
 
gez. Ladewig
Verbandsvorsteher
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Anlage zu §§ 3, 5 der Verwaltungsgebühren-
satzung des Trink- und Abwasserzweckverbandes 

Luckau (TAZV)

Tarif- Gegenstand Gebühr
Nr.   (brutto)

1. Vervielfältigung und Auszüge
 a) Abgabe von Drucksachen/Kopien
  DIN A5 oder A4 je angefangene Seite 0,30 €
 b) größeres Format als A4
  je angefangener Seite 0,50 €

2. Abgabe von Drucksachen/Kopien sowie
 digitale Weitergabe aus Archivunterlagen
 je angefangene halbe Stunde 43,18 €

3. Genehmigungen/ Erlaubnisse/Anträge
 im Bereich Abwasser
 a) Bearbeitung von Anträgen zur Befreiung
  bzw. Teilbefreiung v. Anschluss- und
  Benutzungszwang nach § 7 der Schmutz-
  wasserbeseitigungssatzung für jede
  angefangene halbe Stunde 43,18 €

4. Genehmigungen/Erlaubnisse/Anträge
 im Bereich Trinkwasser
 a) Befreiung bzw. Teilbefreiung vom
  Anschluss- und Benutzungszwang
  für jede angefangene halbe Stunde 38,83 €

5. Sperrungen, Stilllegungen, Wiederinbetrieb-
 nahmen des Trinkwasser-Hausanschlusses
 a) zeitweilige Sperrung und Wiederin-
  betriebnahme TW-HA im Rahmen
  des Inkassos inkl. Sperrinfo 279,70 €

6. Erstmalige Abnahme von Kundenzählern
 (z.B. Gartenwasserzähler, Abwasserzähler)
 a) mit separater Anfahrt 86,98 €
 b) ohne separate Anfahrt 37,00 €

 c) Nichtabnahme Kundenzähler bei
  Nichteinhaltung Termin mit Anfahrt 87,95 €
 d) Nichtabnahme Kundenzähler aus
  technischen Gründen mit Anfahrt 87,95 €
 e) Nichtabnahme Kundenzähler aus
  technischen Gründen ohne Anfahrt 37,97 €

7. Preis für Bearbeitung/Ablesung
 Gartenwasserzähler jährlich 13,00 €

8. Befundprüfung Wasserzähler ohne Befund
 a) bei Durchführung außerhalb des
  Turnuswechsels ohne Anfahrt
  (zzgl. gesonderter Kosten des
  Prüfungsunternehmens) 101,56 €
 b) bei Durchführung außerhalb des
  Turnuswechsels mit Anfahrt
  (zzgl. gesonderter Kosten des
  Prüfungsunternehmens) 146,50 €
 c) bei Durchführung im Rahmen des
  Turnuswechsels ohne Anfahrt
  (zzgl. gesonderter Kosten des
  Prüfungsunternehmens) 27,87 €

9. Erstellung Zwischenabrechnung im 
 Rahmen der Verbrauchsabrechnung
 (Trinkwasserrechnung und/oder
 Schmutzwassergebührenbescheid) 57,57 €

10. Aufwand bei Nichteinhaltung eines Termins 
 a) im Trinkwasserbereich 79,08 €
 b) im Schmutzwasserbereich 87,95 €

11. Mikrobiologische Beprobung eines
 Trinkwasserhausanschlusses (zzgl. der
 Verbrauchsgebühr für die entnommene
 Trinkwassermenge und außerhalb der
 Maßnahmen der Kostenersatzsatzung
 für Trinkwasserhausanschluss)
 a) ohne Anfahrt  173,61 €
 b) mit Anfahrt 218,55 €
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